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Vorwort

Ich bin seit vielen Jahren in der Steuerbranche tä�g und erlebe in meinem
Alltag vieles. O� sind es die täglichen Sorgen der Mandanten, dann auch
wieder der Ärger über neue Gesetzesregelungen. Diese führen in aller
Regel zu einer Mehrbelastung des Einzelnen. Und das nicht unbedingt
immer in finanzieller Hinsicht, sondern auch in verwaltungstechnischer. In
einem Punkt jedoch sind sich die meisten einig: Die Steuerbelastung ist
immer zu hoch, und das, was man von der Steuer absetzen kann, immer zu
wenig. Die Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine leben davon, dass die
Steuergesetze sehr kompliziert und für den Laien in vielen Punkten äußerst
unverständlich sind. Die Wirtscha�, und mitunter auch die
Finanzwirtscha�, lebt davon, dass der Bürger auf Werbebegriffe „Damit
können Sie Steuern sparen.“ oder „Das ist von der Steuer absetzbar.“
reflexar�g reagieren und diese Dinge dann kaufen. Auch bei mir in der
Steuerkanzlei höre ich ö�er mal: „Was muss ich noch kaufen, um Steuern
zu sparen?“ Auch bei vielen Unternehmen ist hier der Steuerspargedanke
und dass noch irgendetwas zum Jahresende angescha� werden muss,
sehr präsent.

Natürlich ist es verständlich, dass niemand zu viel Steuern zahlen will. Doch
auch jetzt schon bietet das Gesetz gute Möglichkeiten, um Steuern zu
sparen. Über eines sollte man sich jedenfalls im Klaren sein: Wer einen
persönlichen Steuersatz von 30 % hat, muss 1.000 Euro ausgeben, um 300
Euro Steuern zu sparen. Es sollte daher wirklich darüber nachgedacht
werden, ob dies denn so sinnvoll ist, wie es einem immer eingeredet wird.

Auch liefert die Finanzverwaltung manchmal Sachen, da kann ich nur mit
dem Kopf schü�eln. So sollte ein Mandant für eine Steuerersta�ung aus
einem früheren Jahr die Bankverbindung der Ehega�en mi�eilen. Diese
Mi�eilung hä�e auch von beiden Ehega�en unterschrieben werden



müssen. Zwischenzeitlich war jedoch ein Ehega�e verstorben, was dem
Finanzamt bekannt war. Hierdurch war es unmöglich, dass dieser auch
unterzeichnet. Nach längerem hin und her, hat dies dann auch das
Finanzamt eingesehen. Solche Geschichten machen meinen Berufsalltag
interessant.

Auf Grund vieler, zuweilen auch kurioser Geschichten habe ich mich dazu
entschlossen, ein Buch zu schreiben. Ich möchte hiermit aufzeigen, welche
Möglichkeiten der Einzelne hat. Was er hinnehmen muss und was nicht.
Auch soll aufgezeigt werden, dass es besser ist, sich gründlich über die
steuerlichen Möglichkeiten zu informieren. Vor allem aber, dass jeder
Bescheid überprü� werden sollte und nicht alles, was darin steht, als
Go�gegeben hingenommen werden kann. Auf beiden Seiten sitzen
Menschen, die mit der Steuerbearbeitung zu tun haben. Auf der Seite der
Ersteller von Steuererklärungen sitzen mehr Menschen und auf der Seite
der Finanzämter sitzen mehr Computerprogramme als Menschen. Jedoch
mussten diese auch programmiert werden. Und wie man es auch von
großen So�wareherstellern kennt, können diese Programme Fehler
enthalten.

Deshalb habe ich auch den Unter�tel meines Buches ganz bewusst
provokant geschrieben. Denn es ist wirklich so. Wer nichts tut, hat schon
verloren. Es muss wirklich mehr getan werden. Frühzei�ger, also bevor die
Finanzämter tä�g werden. Und dann auch rechtzei�g, wenn der
Steuerbescheid erst einmal in der Welt ist. Eines muss jedoch jedem klar
sein: Bei allem, woran der Mensch beteiligt ist, kann es auch Fehler geben.
Der Steuerzahler macht eventuell den teuren Fehler, dass er zu wenige
Ausgaben in der Steuererklärung angibt. Der Finanzbeamte macht
möglicherweise den Fehler, dass er berech�gte Ausgaben nicht anerkennt.
Und dann hängt es in jedem Fall vom Steuerzahler ab. Solange der
Steuerbescheid noch nicht endgül�g ist, kann er immer noch berich�gt
werden. Doch hierzu ist Handeln notwendig. Ich möchte alle dazu



ermuntern zu handeln oder nachzufragen. Nichtstun kann viel Geld kosten.
Ebenso wie zu spätes Tun.

Aus diesem Grund habe ich viele Fakten, Details und Informa�onen
zusammengetragen, denn ich glaube, dass alles leichter wird, wenn man es
einmal versteht. Der Staat möchte ein hohes Steuerau�ommen und der
Bürger möchte keine Steuern bezahlen. Doch beiden stehen vor den
gleichen Gesetzen und jeder liest das heraus, was er herauslesen möchte.
Am Ende des Tages sollte aber bei jedem Einzelnen das rich�ge steuerliche
Ergebnis im Steuerbescheid drinstehen.



I. Fakten und Zahlen zum
Steuerau�ommen

Um manch staatliches Verhalten in Bezug auf die Steuergesetzgebung zu
verstehen, ist es unumgänglich, einige Fakten und Zahlen aufzuzeigen.
Natürlich könnte ich hier sehr �ef ins Detail gehen, doch das ist nicht
meine Inten�on. Ein Überblick über die Wich�gkeit der Einkommen- und
Umsatzsteuer für den Staat und seine Rolle sollte genügen.

Der Staat steht gewissermaßen auf zwei Seiten. Einerseits möchte er die
Steuergesetze so gerecht wie möglich machen und andererseits möchte er
natürlich so viele Steuern wie möglich einnehmen. Alleine dieser Gedanke
bedingt eine gewisse Schizophrenie.

Doch kommen wir zurück zu den Daten. Neutral betrachtet sind Steuern
nahezu die alleinige Einnahmequelle im Bundeshaushalt. Auf Länder- und
Gemeindeebene ist dies nicht viel anders. In meinem Zahlenüberblick
werde ich, so weit möglich, auf das Jahr 2018 zurückgreifen, wenn hierfür
die notwendigen Fakten vorliegen, die ich zu dieser Darstellung benö�ge.

Der Bundeshaushaltsplan für 2015 vom 20.12.2014, veröffentlicht im
Bundesgesetzbla� I, Seite 2442 weist Steuereinnahmen in Höhe von
277.479.000.000 Euro aus. Dies entspricht 92,77 % der
Haushaltseinnahmen. Um zu sehen, wie sich diese im Verlauf der Jahre
entwickeln, kurz die Daten aus dem Bundeshaushaltsplan für 2018 vom
12.07.2018, veröffentlicht im Bundesgesetzbla� I, Seite 1126. Dort werden
Steuereinnahmen von 329.123.495.000 Euro ausgewiesen, was 95,79 %
der Haushaltseinnahmen entspricht. Daher kann also behauptet werden,



dass die Steuereinnahmen einen nahezu konstanten Anteil am
Bundeshaushalt darstellen.

Aus dem nachstehenden Schaubild lässt sich deutlich erkennen, welches
die wich�gsten Steuern im Haushalt von Bund, Ländern und Gemeinden
sind. Umgerechnet auf den Bund macht die Lohn-/Einkommensteuer einen
Anteil am Bundeshaushalt von 34,62 % aus, also 113.942.500.000 Euro.

Damit ist sie nach der Umsatzsteuer, welche, umgerechnet auf den Bund,
einen Anteil von 37,34 % (122.905.000.000 Euro) hat, die zweitwich�gste
Einnahmequelle.

Weitere Steuern sind z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer,
Körperscha�steuer, Tabaksteuer, Versicherungssteuer usw.



Wenn Sie sich jetzt fragen sollten, warum der Bund hier nicht alle
Steuereinnahmen erhält, kann ich das gerne noch ergänzen. In Ar�kel 106
Grundgesetz ist ausgeführt, dass die Verteilung der Umsatz- und
Einkommensteuer auf die Gemeinden zusätzlicher Gesetze bedarf. So
regelt das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, kurz
Gemeindereformfinanzgesetz vom 08.09.1969, in der heute gül�gen
Fassung, dass den Gemeinden 15 % an der Lohn-/Einkommensteuer
zustehen. Da sich Bund und Länder den Rest gleichermaßen teilen, bleiben
für den Bund noch 42,5 % übrig, also 42,5 % von 61.650.000.000 und
206.450.000.000 Euro. Das ergibt die oben genannten 113.942.500.000
Euro.

Bei der Umsatzsteuer verhält es sich ähnlich. Auch hier gibt es ein Gesetz
zur Verteilung. Dieses nennt sich Gesetz über verfassungskonkre�sierende
allgemeine Maßstäbe für die Verteilung des Umsatzsteuerau�ommens für
den Finanzausgleich unter den Ländern sowie für die Gewährung von
Bundesergänzungszuweisungen, kurz genannt Maßstäbegesetz vom
09.09.2001. Daraus alleine kann man aber nicht alles herauslesen. Dem
Bund stehen an der Umsatzsteuer 52,3 % zu. Schön au�ereitet wurde dies
durch das Bundesfinanzministerium in der Übersicht über die Beteiligung
der Gemeinden am Au�ommen der Umsatzsteuer. Für mein hier
erwähntes Beispiel ist es verfasst im Februar 2017.

Aus diesen Ausführungen können Sie gut erkennen, dass alleine die
Einkommen-/Lohnsteuer zusammen mit der Umsatzsteuer 71,96 % des
Bundeshaushalts 2018 ausmacht.



II. Einkommen- und Umsatzsteuergesetze
von damals bis heute

1. Einkommensteuergesetz

Das heute angewendete Einkommensteuergesetz wurde in seiner
Ursprungsform am 16. Oktober 1934 von Reichskanzler Adolf Hitler und
dem Reichsfinanzminister Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk
unterzeichnet und am 24. Oktober 1934 im Reichsgesetzbla� auf den
Seiten 1005 bis 1030 veröffentlicht. Im Vergleich zu heute war es rela�v
übersichtlich. Es umfasste lediglich 53 Paragraphen und 2 Anlagen
(Einkommensteuer- und Lohnsteuertabelle).

Abbildung 1:
Einkommensteuergesetz 1934



Die Paragraphen wurden einigermaßen kurz gehalten (13 DIN A 4 Seiten
für 53 Paragraphen). Wer mal darin schmökert, wird aus heu�ger Sicht auf
manch kuriose Gesetzespassagen stoßen. Ich habe mir hierzu drei Beispiele
herausgesucht:

[Vorbemerkung: 1 Reichsmark im Jahr 1934 hä�e im Jahr 2016 eine
Kau�ra� von 4,20 Euro]

1) Sonderausgaben § 10 Absatz 1 Nummer 1 EStG 1934:
1934 konnte man für jede Hausgehilfin einen Betrag von 50
Reichsmark pro vollen Kalendermonat, in dem sie zum Haushalt des
Steuerpflich�gen gehört hat, als Sonderausgaben abziehen.

Heute ist dies bei den Sonderausgaben nicht mehr möglich. Jedoch gibt
es dafür den § 35a EStG (Stand 2019), welcher es ermöglicht 20% der



Kosten für eine Haushaltshilfe direkt von der Einkommensteuer
abzuziehen. Bei Aushilfen ist der Betrag auf maximal 510 Euro und bei
mehr als geringfügig Beschä�igten auf maximal 4.000 Euro beschränkt.

2) Sonderausgaben § 10 Absatz 2 EStG 1934:
Auch damals konnte man nur einen Höchstbetrag an Sonderausgaben
abziehen. Wohingegen heute lediglich der Umstand ledig oder
verheiratet ausschlaggebend ist, spielten 1934 auch die Kinder eine
Rolle. So erhöhte sich der Jahresbetrag für abziehbare Sonderausgaben
von 500 Reichsmark um

     300 Reichsmark für die Ehefrau,
     300 Reichsmark für das erste Kind,
     400 Reichsmark für das zweite Kind,
     600 Reichsmark für das dri�e Kind,
     800 Reichsmark für das vierte Kind,
     je 1.000 Reichsmark für das fün�e und jedes weitere Kind.

Das ist nicht mit dem Kinderfreibetrag zu verwechseln. Diesen gibt es
heute und es gab ihn auch damals schon.

3) Ehega�enveranlagung § 26 EStG 1934 bzw. § 26 b EStG 2019:
Anno dazumal mussten Ehega�en mindestens vier Monate verheiratet
sein, um in den Genuss der Zusammenveranlagung zu kommen.
Heutzutage reicht dazu ein einziger Tag. Im Extremfall also die Heirat
am 31.12. des Jahres. Wer also Steuern sparen wollte, konnte nicht
erst am letzten Tag des Jahres auf diesen Zug aufspringen.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde durch die Kontrollratsgesetze das
Einkommensteuergesetz geändert. So wurden z. B. durch das „Gesetz Nr.
12 Änderung der Gesetzgebung in Bezug auf Einkommensteuer,
Körperscha�steuer und Gewinnabführung“ die Steuerpflich�gen in drei
verschiedene Steuerklassen eingeteilt und die Steuersätze entsprechend
der neuen Steuerklassen unterschiedlich erhöht.



Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland hat diese nun das
Einkommensteuergesetz weiterentwickelt. Alleine in der Zeit vom
08.10.2009 bis zum 17.08.2017 hat es insgesamt 50 Änderungen gegeben.
Der Gesetzgeber versucht, steuerliche und familienpoli�sche Belange in
diesem Gesetz abzubilden. Die Paragraphen werden immer umfangreicher
und auch deutlich mehr. Mit Stand August 2019 gibt es von § 1 bis § 100
samt Unterparagraphen a, b, usw. zusammengezählt 234
Einzelparagraphen und 5 Anlagen. Das entspricht 242 DIN-A-4 Seiten.
Somit ist das Einkommensteuergesetz innerhalb der letzten 85 Jahre
deutlich gewachsen. Alleine die Steuerbefreiungen im § 3 EStG umfassen
12 Seiten. Das ist nahezu so viel wie das ganze Einkommensteuergesetz
1934.

Aufgrund des Umfangs dieses Gesetzes wird es für den Laien wie auch für
den Fachmann immer schwieriger, alles zu wissen und alles, was
steuermindernd wäre, zu berücksich�gen. Überspitzt ausgedrückt hat es
der Gesetzgeber gescha�, durch das laienha�e Wissen vieler
Steuerpflich�ger rund 400 Millionen mehr Steuern einzunehmen, als ihm
zustünden.

2. Umsatzsteuergesetz

Einmal davon abgesehen, dass es bereits seit Jahrhunderten in irgendeiner
Form eine Steuer auf Umsätze gab, wurde die Umsatzsteuer im Jahre 1918
in Deutschland eingeführt. Der Grund dafür war der enorme Finanzbedarf
in Deutschland nach dem ersten Weltkrieg, der damit gedeckt werden
sollte. Ende 1966 hä�e das Bundesverfassungsgericht das bis dahin gül�ge
Umsatzsteuergesetz beinahe für grundgesetzwidrig erklärt. Die Richter
sahen davon nur ab, weil die Bundesregierung eine schnelle Reform
versprach.

Das für uns heute gül�ge Umsatzsteuergesetz ist am 01.01.1968 in Kra�
getreten (veröffentlicht im Bundesgesetzbla� am 02.06.1967). Wie jede


